
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York

Der endgültige amtliche Wortlaut der Übersetzung erscheint nach eingehender Abstimmung aller Sprachfassungen und
redaktioneller Überarbeitung im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats.
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Sicherheitsrat 30. Januar 1998

RESOLUTION 1151 (1998)

verabschiedet auf der 3852. Sitzung des Sicherheitsrats
am 30. Januar 1998

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweisauf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) vom 19. März 1978,
501 (1982) vom 25. Februar 1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie alle seine Resolutionen zu der Situation
in Libanon,

nach Prüfungdes Berichts des Generalsekretärs vom 20. Januar 1998 über die
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (S/1998/53) undKenntnis nehmendvon
den darin getroffenen Feststellungen und den darin genannten Verpflichtungen,

Kenntnis nehmendvon dem Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 6. Januar 1998 (S/1998/7),

dem Ersuchen der Regierung Libanonsstattgebend,

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen in
Libanon um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1998, zu
verlängern;

2. bekundet erneutseine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international
anerkannten Grenzen;
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3. unterstreicht erneutdas Mandat und die allgemeinen Anweisungen an die Truppe
gemäß dem mit Resolution 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März
1978 (S/12611) undfordert alle beteiligten Parteienauf, mit der Truppe im Hinblick auf die
uneingeschränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten;

4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerichteten Gewalthandlungen und
fordert die Parteiennachdrücklich auf, diesen ein Ende zu setzen;

5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolutionen 425 (1978), 426 (1978)
sowie in allen anderen einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt
wahrzunehmen hat;

6. ermutigtzu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, soweit diese die
Einsatzfähigkeit der Truppe nicht beeinträchtigen;

7. ersuchtden Generalsekretär, die Konsultationen mit der Regierung Libanons und
den anderen von der Durchführung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzuset-
zen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten.
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